
  

Satzung 
 

 

 

über die Verleihung der Bürgermedaille der Stadt 
Freystadt 

 
Die Stadt Freystadt erlässt auf Grund des Art. 23 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom 26.10.1982 (BayRS 2020-1-1-I) folgende 
 

Satzung 
 

§ 1 
 
(1) Die Stadt Freystadt ehrt Bürger, die sich um die Stadt auf politischem, kulturellem, sportli-

chem, sozialem oder wirtschaftlichem Gebiet besondere Verdienste erworben haben, durch 
Verleihung einer Bürgermedaille. 

(2) Die Verleihung einer Bürgermedaille schließt die Verleihung des Ehrenbürgerrechts nicht aus. 
 

§ 2 
 
(1) Die Bürgermedaille hat eine kreisrunde Form mit einem Durchmesser von 5 cm; sie ist an 

einem Band in den Stadtfarben befestigt. Die Vorderseite zeigt das Wappen der Stadt Freys-
tadt mit der Aufschrift „Stadt Freystadt“, die Rückseite trägt die Aufschrift „Dank und Anerken-
nung für besondere Verdienste“. Die Medaille wird außerdem noch im Kleinformat als Steck-
nadel mit 1,5 cm Durchmesser ausgehändigt. 

(2) Über die Verleihung der Bürgermedaille erhält der Ausgezeichnete eine Urkunde mit folgen-
dem Wortlaut: 
„In Anerkennung der besonderen Verdienste um das Wohl der Stadt Freystadt hat der Stadt-
rat von Freystadt mit Beschluss vom ……………… Herrn/Frau ……………….. die Bürgerme-
daille verliehen. 
                                                                                                                     Datum, Unterschrift“ 

(3) Die Verleihung der Bürgermedaille wird im Amtsblatt der Stadt Freystadt bekannt gegeben. 
 

§ 3 
 
Über die Verleihung der Bürgermedaille beschließt der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung; Art. 16 
GO findet Anwendung. 
 

§ 4 
 
Die Anzahl der verliehenen Bürgermedaillen darf zu Lebzeiten der Geehrten – 12 – nicht über-
schreiten. 
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§ 5
 
Die Aushändigung der Bürgermedaille erfolgt durch den Ersten Bürgermeister. Die Bürgermedail-
le, die Besitzurkunde und die Anstecknadel werden in würdiger Form überreicht. 
 

§ 6
 
Die Geehrten tragen sich in das Ehrenbuch der Stadt Freystadt ein. 
 

§ 7 
 
Die Satzung tritt am 01. Januar 1987 in Kraft. 
 
 


